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hungen vom Finalproduzenten 
her zu organisieren. Der B. hat 
folgende Aufgaben zu erfüllen 
(entsprechend dem Statut des Ko
operationsverbandes des Fische
reifahrzeugtyps Atlantik): die
Kooperationsbeziehungen zu ent
wickeln, die die Serienfertigung 
der betreffenden Erzeugnisse er
möglichen; die Markt- und Be
darfsforschung koordiniert durch
zuführen; die Rationalisierungs
maßnahmen der beteiligten Be
triebe aufeinander abzustimmen; 
langfristige Planungsaufgaben zu 
koordinieren; die prognostische 
Arbeit für alle Beteiligten der 
Kooperationskette zu entwickeln; 
die betrieblichen sozialistischen 
Wettbewerbe zu koordinieren.

Bekenntnis; Ausdruck für Partei
nahme, Anerkennung und Unter
stützung eines bestimmten gesell
schaftlichen Ideals oder Ziels. Das
B. zum Sozialismus ist Ausdruck 
des Verständnisses der Gesetz
mäßigkeiten der gesellschaftli
chen Entwicklung und des persön
lichen Engagements in der Ge
sellschaft. Die Religionsgemein
schaften haben den Begriff B. auf 
einen rein innerkirchlichen und 
Glaubensbegriff eingeengt. Er 
wurde zu einem Sammelbegriff 
für bestimmte Glaubensrichtun
gen, B.lehren, -schritten und Kon
fessionen. In der DDR ist erst
malig in einem deutschen Staat 
die wirkliche Freiheit des B. für 
alle Bürger im weitesten gesell
schaftlichen Sinne garantiert.

Belagerungszustand: Ausübung
der Staatsgewalt durch Militär
befehlshaber nach Verkündung 
des Ausnahmezustandes, d. h. 
nach Außerkraftsetzung der Voll
machten der zivilen Staatsorgane 
und der Grundrechte der Bürger. 
In imperialistischen Staaten gilt 
der B. als letztes Mittel, um 
machtvolle Aktionen der Werk

tätigen niederschlagen und unter
drücken zu können. So ist die 
Möglichkeit der Verhängung des 
B. auch in der Notstandsgesetz
gebung der westdeutschen Bun
desrepublik vorgesehen.

Benelux-Staaten: abgekürzte Be
zeichnung für die Staaten Bel
gien, Niederlande und Luxem
burg, die in einem Wirtschafts
verband bzw. seit 1958 in einer 
Wirtschaftsunion zusammenge
faßt sind. Der Vertrag über die 
Bildung der Wirtschaftsunion 
vom 3. 2. 1958 sieht die Koordi
nierung der Maßnahmen der 
drei Staaten auf wirtschaftlichem, 
finanziellem und sozialem Gebiet 
sowie die Durchführung einer 
einheitlichen Handelspolitik ge
genüber anderen Ländern vor. Im 
Vertrag sind eine Reihe von stän
digen Organen und Einrichtun
gen festgelegt. Dazu gehören 
u. a.: der Ministerausschuß, der 
Interparlamentarische Konsulta
tivrat, der Rat der Wirtschafts
union sowie zahlreiche Kommis
sionen und Sonderkommissionen 
für die verschiedensten wirt
schaftlichen, finanziellen und son
stigen Fragen. Alle drei Staaten 
sind Mitglieder imperialistischer 
Paktsysteme: der NATO, der
Westeuropäischen Union und der 
Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft.

Berner Parteikonferenz Reso
lution der Berner Parteikonferenz 
der KPD

Betrieb: grundlegende ökono
misch-technische und juristische 
Einheit im volkswirtschaftlichen 
Produktions- und Zirkulations
prozeß; Form des Zusammen
wirkens von Arbeitskräften und 
Produktionsmitteln im System' 
der gesellschaftlichen Arbeitsor
ganisation für Erzeugung, Trans
port oder Umsatz von Produk-


